
TOP 1. Ernennung des Pflichtbereichskommandanten und seines Stellvertreters für 

das  

Gebiet der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung)   
  

Nachfolger für BTF Leitz sollte Herr David Lindenbauer werden, da Herr Alois Schwarz in Pension 
gegangen ist.   
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Riedau, am 09.09.2022  

  

  

Ernennung des Pflichtbereichskommandanten und   

seines Stellvertreters für das Gebiet der Marktgemeinde Riedau  

  

Bescheid  

Es ergeht aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau vom 08.09.2022 
nachstehender  

  

Spruch  

Gemäß § 9 (1) des Oö. Feuerwehrgesetzes 2015 –(Oö. FWG 2015), LGBl 104/2014, wird der  

Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Riedau, Herr Anton Schroll zum 

Pflichtbereichskommandanten, jedoch längstens für die Dauer seiner Funktion als Kommandant, und 

der Kommandant der Betriebsfeuerwehr, Herr David Lindenbauer, zum 

Pflichtbereichskommandantenstellvertreter, jedoch längstens für die Dauer seiner Funktion als 
Kommandant, für das Gebiet der Marktgemeinde Riedau bestellt.  

  

Begründung  

Nach der Bestimmung des § 8 (1) des O.ö. FWG 2015 ist der Pflichtbereich einer Feuerwehr das Gebiet 

einer Gemeinde, in der sie ihren Standort hat. Haben mehrere Feuerwehren in derselben Gemeinde 
ihren Standort, hat jede Feuerwehr das gesamte Gemeindegebiet als Pflichtbereich.  
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Im Gebiet Marktgemeinde Riedau haben die Freiwillige Feuerwehr Riedau und die Betriebsfeuerwehr 

der Firma Leitz ihren Standort.  

  

  

Nach der Bestimmung des § 9 (1) des O.ö. FWG 2015 ist, wenn im Gemeindegebiet nur eine Feuerwehr 

ihren Standort hat, der Kommandant dieser Feuerwehr Pflichtbereichskommandant. Haben im 
Pflichtbereich mehrere Feuerwehren ihren Standort, hat der Gemeinderat der Standortgemeinde 

unter Berücksichtigung der Schlagkraft der einzelnen Feuerwehren des Pflichtbereiches und der 
Eignung ihrer Kommandanten aus ihren Reihen den Pflichtbereichskommandanten und dessen 

Stellvertreter mit Bescheid zu ernennen.  

Die Freiwillige Feuerwehr Riedau weist im Vergleich zur Betriebsfeuerwehr der Firma Leitz eine 

erheblich höhere Schlagkraft iSd § 1 (3) Z 4 des O.ö. FWG 2015 auf.  

Neben dem als erfüllt anzusehenden Tatbestandsmerkmal der Schlagkraft einer Feuerwehr, verfügt 

auch der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Riedau Herr Anton Schroll über die im 

Gesetz angesprochene, persönliche Eignung für die Bestellung zum Pflichtbereichskommandanten. 

Geht man nun von einer wertenden Gesamtbetrachtung all dieser Umstände aus, war daher der  

Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Riedau spruchgemäß zum 
Pflichtbereichskommandanten zu ernennen.   

Die Bestellung von Herrn David Lindenbauer zum Stellvertreter des Pflichtbereichskommandanten 

konnte deshalb erfolgen, da auch dieser über die im Gesetz geforderte, persönliche Eignung verfügt. 

Er gehört der Betriebsfeuerwehr der Firma Leitz als aktives Mitglied an und hat die vorgeschriebene 

Feuerwehrausbildung mit Erfolg absolviert.   

  

Rechtsmittelbelehrung  

Gegen diesen Bescheid können Sie binnen vier Wochen nach Zustellung Beschwerde an das 

Verwaltungsgericht erheben. Falls Sie innerhalb der Beschwerdefrist einen Antrag auf Bewilligung der 

Verfahrenshilfe stellen, beginnt die Beschwerdefrist erst mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der 
Beschluss über die Bestellung der Rechtsanwältin bzw des Rechtsanwalts zur Vertreterin bzw. zum 

Vertreter und der anzufechtende Bescheid dieser bzw diesem zugestellt sind. Wird der rechtzeitig 

gestellte Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe abgewiesen, beginnt die Beschwerdefrist erst mit 

der Zustellung des abweisenden Beschlusses an Sie zu laufen.  

  

Die Beschwerde ist schriftlich beim Gemeindeamt einzubringen und hat zu enthalten:  

1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides,  

2. die Bezeichnung der belangten Behörde (bescheiderlassende Behörde),  

3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 4. das Begehren und  

5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig 

eingebracht ist.  

Sie haben das Recht, im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung zu 

beantragen.  

  

Hinweis zur Gebührenpflicht  



Für die Beschwerde ist eine Eingabegebühr in Höhe von 30,- Euro zu entrichten. Die Gebühr ist auf das 

Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 

4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei auf der Zahlungsanweisung als Verwendungszweck das 

jeweilige Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) anzugeben ist.   

Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ ist als Empfänger 

das Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel (IBAN wie zuvor) anzugeben oder 

auszuwählen. Weiters sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart 

„EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben.  

Der Eingabe ist – als Nachweis der Entrichtung der Gebühr – der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über 

die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. Für jede gebührenpflichtige Eingabe ist 
vom Beschwerdeführer (Antragsteller) ein gesonderter Beleg vorzulegen.  

  

Der Bürgermeister:  

Markus Hansbauer  

  

Ergeht durchschriftlich per Rsb an:  

1. Pflichtbereichskommandant, Herrn Anton Schroll  

Ergeht weiters per Mail an:  

1. BFK Schärding- bfk@sd.ooelfv.at   

2. AFK Schärding- afk.2@sd.ooelfv.at   

2. Pflichtbereichskommandantenstellvertreter, Herrn 

David Lindenbauer  

_______________________  

1 Schriftlich bedeutet handschriftlich oder in jeder technisch möglichen Form nach Maßgabe der Bekanntmachungen der [bescheiderlassende 

Gemeinde] unter www.gemeinde.gv.at.  

2 Es gelten die Gebührenbefreiungen in § 14 TP 6 Abs 5 Gebührengesetz.  

3 Beachten Sie im Bauverfahren: gemäß § 14 TP 6 Abs 5 Z 20 Gebührengesetz sind die Eingaben der Nachbarparteien von der Gebühr befreit.  

    



TOP 2. Übertragung bei Einsätzen im Betriebsgelände der Firma Leitz (Beratung und 

Beschlussfassung)   
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Tel: +43 7764 82 55-18  

Pflichtbereichskommandant  

Anton Schroll, Haberlstraße 44, 4752 Riedau  
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Pflichtbereichskommandant-Stellvertreter  
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Übertragung bei Einsätzen im Betriebsgelände der Firma Leitz gem. 

OÖ. Feuerwehrgesetz 2015, LGBl. Nr. 104/2014  

  

Bescheid  

Es ergeht aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau 08.09.2022 und nach Anhörung 
der Landes-Feuerwehrinspektor, der Betriebseigentümer der Fa. Leitz und des Pflichtsbereichskommandanten sowie 

des Pflichtsbereichskommandant-Stellvertreters nachstehender  

  

Spruch  

Gemäß § 9 (1) des O.Ö. Feuerwehrgesetzes 2015, LGBl. 104/2014 idgF., wurde der Feuerwehrkommandant der  

Freiwilligen Feuerwehr Riedau, Herr Anton Schroll zum Pflichtsbereichskommandanten und der Kommandant der 
Betriebsfeuerwehr der Fa. Leitz, Herr David Lindenbauer, zum Pflichtsbereichkommandanten-Stellvertreter für das 

Gebiet der Marktgemeinde Riedau bestellt.   

Gemäß § 14 (1) des O.Ö. Feuerwehrgesetzes 2015, LGBl. 104/2014 idgF., erfolgt  eine Übertragung der Einsatzleitung 

betreffend der Einsätze auf dem Betriebsgelände der Fa. Leitz Gmbh & CoKG Riedau, Leitzstraße 80, vom 
Pflichtsbereichkommandanten Anton Schroll an den Pflichtsbereichkommandanten-stellvertreter David Lindenbauer.  

    

  

Begründung  

Nach der Bestimmung des § 8 (1) des O.Ö. FWG ist der Pflichtbereich einer Feuerwehr das Gebiet der Gemeinde, in 

der sie ihren Standort hat. Die Freiwillige Feuerwehr Riedau weist im Vergleich zur Betriebsfeuerwehr der Fa. Leitz 

eine erheblich höhere Schlagkraft iSd § 1 (2) Z 4 des O.Ö. FWG auf. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr  
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Riedau, Herr Anton Schroll, wurde zum Pflichtsbereichskommandanten des Gemeindegebietes Riedau ernannt. Der  

Kommandant der Betriebsfeuerwehr der Fa. Leitz, Herr David Lindenbauer, wurde zum Pflichtsbereichkommandanten-

Stellvertreter ernannt.  

Aus einsatztechnischen oder einsatztaktischen Gründen erscheint es sinnvoll, die Einsatzleitung für das 
Betriebsgelände  der Fa. Leitz Ges.m.b.H. & Co.KG., Vormarktstr. 80, Riedau, an den Kommandanten der 

Betriebsfeuerwehr der Fa. Leitz übertragen und Herrn Kommandant Anton Schroll zum Einsatzleiter-Stellvertreter zu 
ernennen.   

Vor Übertragung der Einsatzleitung für das Betriebsgelände der Fa. Leitz  wurden der Pflichtsbereichkommandant, der 
Landes-Feuerwehrinspektor sowie die  Betriebseigentümer gehört, wobei von allen die Zustimmung dazu erteilt 

wurde.  

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  

  

Rechtsmittelbelehrung  

Gegen diesen Bescheid können Sie binnen vier Wochen nach Zustellung Beschwerde an das Verwaltungsgericht 
erheben. Falls Sie innerhalb der Beschwerdefrist einen Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe stellen, beginnt die 

Beschwerdefrist erst mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Beschluss über die Bestellung der Rechtsanwältin bzw 

des Rechtsanwalts zur Vertreterin bzw. zum Vertreter und der anzufechtende Bescheid dieser bzw diesem zugestellt 
sind. Wird der rechtzeitig gestellte Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe abgewiesen, beginnt die 

Beschwerdefrist erst mit der Zustellung des abweisenden Beschlusses an Sie zu laufen.  

  

Die Beschwerde ist schriftlich beim Gemeindeamt einzubringen und hat zu enthalten:  

1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides,  

2. die Bezeichnung der belangten Behörde (bescheiderlassende Behörde),  

3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,  

4. das Begehren und  

5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist.  

Sie haben das Recht, im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung zu beantragen.  

  

Der Bürgermeister:  

Markus Hansbauer  

  

  

  

  

Ergeht durchschriftlich per Rsb an:  

1. Pflichtbereichskommandant, Herrn Anton Schroll  

2. Pflichtbereichskommandantenstellvertreter, Herrn David Lindenbauer  

  



 

   

Stellu ngnahmen:   

  



 

    

  

  


